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28. Januar 2020 

Unterrichtungspflicht der Landesregierung über Maßnahmen nach § 100c StPO 
(Akustische Wohnraumüberwachung) 

- LT-Vorlage 17/4423 - 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

zur Unterrichtung des Landtages sind die Staatsanwaltschaften des Landes wieder um 

Mitteilung der im letzten Jahr angeordneten Maßnahmen nach § 100c StPO gebeten 

worden. 

Die Staatsanwaltschaften haben für das Jahr 2019 Fehlanzeige erstattet, so dass mir 

eine Berichterstattung in diesem Jahr erneut nicht erforderlich erscheint. 

freundlichen Grüßen 

erbert Mertin) 

Kernarbeitszeiten 

09:30-12:00 Uhr 
14:00-15:00 Uhr 
Freitag: 09:30-12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung Parkmbgllchkeiten 

Bus ab Mainz-Hauptbahnhof Schlossplatz, Rheinufer 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße für behinderte Menschen: 

Diether-von-lsenburg-Straße 

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Landesda- 
tenschutzgesetzes finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts des Ministeriums der Justiz: httPSiZ/im.ilD.de/de/startsette/ (Ziffern I., II., 
III. und VIII.). Auf Wunsch Übersenden wir diese Informationen auch in Papierform. 


